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Einfache Anfrage 
„Lohngleichheit im öffentlichen Sektor" 

In der Schweiz verdienen Frauen im Schnitt immer noch 18.4% weniger als Männer. 
Über ein Drittel dieser Differenz kann nicht erklärt werden und ist somit reine Lohndis-
kriminierung. Um diesen Missstand endlich zu beheben, haben im September 2016 
zehn Kantone und einige Gemeinden die „Charta für Lohngleichheit im öffentlichen Sek-
tor" unterzeichnet. Ziel der Unterzeichnenden ist, den verfassungsmässigen Grundsatz 
des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit umzusetzen und als gutes Vorbild voranzu-
gehen. Die Unterzeichnenden bekräftigten weiter die Absicht, sich in den Verwaltungen 
und öffentlichen Institutionen für die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau einzuset-
zen, die Lohngleichheit regelmässig zu überprüfen und das Resultat offenzulegen. Un-
terstützt werden die Unterzeichnenden dabei durch das eidgenössische Büro für 
Gleichstellung von Mann und Frau. 

Weil der Kanton Thurgau bisher nicht zu den Unterzeichnenden gehört, bitten wir den 
Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Warum hat der Kanton Thurgau die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen 
Sektor bisher nicht unterzeichnet? 

2. Ist eine Unterzeichnung der Charta geprüft worden? 

3. Wird die Einhaltung der Lohngleichheit in der Verwaltung regelmässig überprüft? 
Falls ja, wer überprüft diese? 

4. Kam es in der kantonalen Verwaltung zu Lohnklagen? 

Wir danken dem Regierungsrat für die Beantwortung unserer Fragen. 

Kreuzlingen/Wigoltingen, 25. Oktober 2017 
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